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Pferdebegleitung und Pferdetransporte.
Von Major Weissenrieder, Tr.-Of. I. Br- 13 jetzt Säumer-Of. Geb. I. Br. 15.

Die Begriffe und

im Sinne des militärischen Sprachgebrauches sind
ohne weiteres klar und bedürfen keiner näheren Um=
Schreibung. Je nach der Anzahl der zu begleitenden und

zu transportierenden Pferde handelt es sich um Einzel»
oder Sammeltransporte. Gemäss F. Mob. V. hat „für den

Rüchtransport und den Transport der Pferde auf die»

jenigen Plätze, wo sie an andere Kurse überzugehen
haben, die Truppe zu sorgen", und „für die

Wartung, Verpflegung und Unterkunft der Pferde in der
Zwischenzeit bei den in der Pferdelieferungstabelle ver»
zeichneten Uebergängen treffen die Kurskommandanten im

gegenseitigen Einvernehmen die nötigen Anordnungen".
Die nachfolgenden Ausführungen, die bezüglich Pferde»

begleitung und Pferdetransporte gemachten Beobachtungen
und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen be=

treffen Sammeltransporte von Pferden, die vermittelst
besonderer Bahntransporte auf die Mobilmachungsplätze
der übernehmenden Truppen verbracht und daselbst bis

zur Uebernahme noch während rund zweimal 24 Stunden
durch die dazu kommandierten Pferdebegleitdetachemente

gewartet und gepflegt werden mussten. Die Komman»
dierung der in Frage stehenden, benötigten Pferdebegleit»
detachemente <1 Mann pro 3 Pferde nebst einer ent»
sprechenden Anzahl Uof. und einem Of. als Detache»

ments»Kommandant>, erfolgte durch mich als Br. Tr. Of.
bewusst schon <?/«c? z'o/Te JTbßöe zw z/ez? c7//5zzz///^z'e//-
c/M Z)wz5/?o/-/e/7. Dabei wurde u. a. befohlen: dass als

Pferdebegleiter nach Möglichkeit solche zu verwenden sind,
die am Standort der zu begleitenden Pferde oder in dessen

Nähe wohnen,- dass die Pferdebegleiter nach ihrer Korn»
mandierung sofort den Rechnungsführern der betreffen»
den Einheiten zu melden sind,- dass die Pferdebegleiter
die Kompetenzen bis und mit dem so und sovielten Tage

gemäss Ziff. 64 I. V., sowie die Reiseentschädigung ab

Pferdeübergabeort zu ihrem Wohnort erhalten (Dabei hat
der Befehlsgeber vorher abzuklären, ob Pferdebegleiter
oder ganze Detachemente am neuen Standort nicht durch

dort stationierte Truppen verpflegt werden können, in

welchem Falle die Ausbezahlung der Mundportions«Ver=
gütung dahinfällt.),- dass die kommandierten Pferdebe»

gleiter, bezw. Detachemente bis am so und sovielten auf
Formular Mannschaftskontrolle auch dem Br. Tr. Of.
(zuhanden der Detachementsführer) zu melden sind. Die
Befehle betreffend die Bahntransporte, die Unterkunft und

Verpflegung von Mannschaft und Pferden, die Wartung,
Pflege und Uebergabe der Pferde, sowie die Rücksendung
der Pferdeausrüstungsgegenstände an das abgebende Zeug»
haus gingen den verantwortlichen Detachements=Komman-
danten direkt zu.

Die schon eine Woche zuvor ausgegebenen Befehle

über die Bestimmung und Kommandierung der verschie»

denen Pferdebegleitdetachemente wurden verschiedenerorts,
besonders auch von den Rechnungsführern der betroffenen

Einheiten, nicht richtig erfasst und rechtzeitig ausgeführt,
und doch wurden die bezüglichen Befehle gerade in Rück»

sieht auf die Rechnungsführer so frühzeitig herausgegeben,
dass sie sich mit ihrer Komptabilität auch entsprechend
einrichten konnten. Denn, wie „angenehm" sich eine, erst
in letzter Stunde erfolgte Abkommandierung von grosse»
ren Pferdebegleitdetachementen auf die Rechnungsführung
auswirkt (vermehrte Dienst» und Soldtage, Abänderung
der Reiseentschädigung ab Pferdeübergabeort, statt ab

Demobilmachungsplatz der Einheit) kann ich mir als ge=

wesener Einheitskommandant auch heute noch recht leb»

haft vorstellen. Die Meldung der Begleitdetachemente auf
Formular Mannschaftskontrolle kam mir nicht innert der

befohlenen Frist zu. Wie ich nachträglich erfahren musste,
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erfolgte auch die Kommandierung der Pferdebegleiter nicht

in allen Einheiten rechtzeitig. Am Vorabend der aus»
zuführenden Transporte war die Sache jedoch perfekt
und die Pferdetransporte gingen fahrplanmässig pünktlich

vor sich. In der Folgezeit musste ich aber weiterhin noch

erfahren, dass meinen Befehlen bezüglich der y4zz.szz>z7/5/

und Abkommandierung der Pferdebegleitdetachemente

/ro/z z7z/5z/rzzzjf/zz^/ff zzz// Z/,/ 6-/ Z R. nicht

allenthalben nachgelebt wurde. Diese leidige Beobachtung
gibt denn auch die direkte Veranlassung zu dieser Ver»
öffentlichung.

Am Schlüsse eines Berichtes über einen grossen Pferde»

transport eines I. R. nach Basel, schrieb der Transport»
führer, ein Bat. Tr. Of., u. a.: „Ich freue mich, dass alles

gut ging, z/zm/k z/Zer zz/i? ///cVr zz/z/er 50/z/>?/z Rer/z?/?»

«Z55£/Z Z/ffz/ /ff/Z 50zV/ zz/Lo/z// Z,f?///Cff

(?/>/<?// 5o/2£z7/ ZV/z/zr/zo/Y z/<?/zz/z Z/y0 r/V/r/5 zzz// ffzz'r/5 //V»
//zzw." Ich kenne die Dienstauffassung des Verfassers
dieses Rapportes zu gut, als dass ich aus dieser Bemer»

kung irgend etwas wie inskünftige „Dienstverweigerung"
herauslesen wollte. Umgehend schrieb ich aber an ihn

zurück: „Sie schreiben, dass sich in Ihrem Detachement

„soviel absolut ungeeignete Leute" befanden. Das würde
mich befremden, sofern diese Bemerkung die gemäss
Mannschaftsverzeichnis in der Mehrzahl vorhandenen
Trainsoldaten betreffen soll. Betrifft die Bemerkung die

zugeteilten Mitr. Führer bezw. Mitrailleure, so wollen Sie

mich auch darüber aufklären, damit ein anderes Mal aus»
schliesslich Trainsoldaten und Führer als Pferdebegleiter
abkommandiert werden. Auch für die Pferde der Mitr.
Kpen. lediglich Trainsoldaten abzukommandieren, lässt

der Bestand an Trainsoldaten nicht zu." Auf diese

Anfrage erhielt ich dann folgende Antwort: „Dass es

in meinem Detachement viel absolut ungeeignete Leute
hatte, ist Tatsache. Wieviel LInglücksfälle im Umgang mit
den Pferden hätten doch passieren können, zurüdczu»

führen auf die Unkenntnis der Mannschaft. Viele hatten

Angst und erklärten mir, Ve z/A?r/>z7/<y?/ /zoc/5 ///'<?

/ff/Z //Lr/r/z z/w<7«7c7ffi7£7?. Man sagte mir, im Bat. x
hätte der Fourier in letzter Stunde noch schnell 20 Mann
zusammengetrommelt. Auch der Uof. vom Bat. y sagte
mir, er hätte /zoz/5 ///<? z>/zrzz5 z/z/'Z //?rz/vz zzz Zzz« ^e/zz//.
Zum Marschieren mussten ich und die Tr. Uof. die Pferde

zu dreien zusammenbinden, um nicht Gefahr zu laufen,
dass auf dem Marsche Pferde loskommen könnten. Die
Kasernenstallungen waren 45 Minuten nordwärts vom
Bahnhof. Nur dank des relativ schwachen Verkehrs konnte
ich meine lange Kolonne von je 3 und 4 Pferden pro
Soldat ohne Zwischenfall in die Unterkunft bringen. Im

übrigen waren noch etwa 8 Mann {Füsiliere) dabei als

Stellvertreter von Leuten auf der Mannschafskontrolfe.
Zusammenfassend komme ich zur Ueberzeugung, dass

man inskünftig der Auswahl der Pferdebegleitmannschaft
weit grössere Aufmerksamkeit schenken muss."

Diese Berichtsergänzung versetzte mich augenblick»
lieh „richtig ins Bild", und ich verstehe und unterstütze
restlos einen Pferdebegleitsdetachements»Kommandanten,
wenn er es inskünftig verantwortungsbewusst ablehnt,
mit „absolut ungeeigneten Leuten" das Kommando über
einen solchen Pferdetransport zu übernehmen. Mir sagte

aber diese Erfahrung, dass man allenfalls auch in der

Befehlsgebung für die Bestimmung eines Pferdebegleit»
detachementes gut tut, ausdrücklich Dinge zu befehlen,
die selbstverständlich sind. Denn unter einem „Pferde»
begleiter" kann man auch nur mit einigermassen ver»
nünftiger Ueberlegung doch, weiss Gott, nichts anderes
verstehen, als eben Leute, die sich auf die Begleitung,
den LImgang, die Wartung und Pflege von Pferden ver»
stehen, wie man auch unter der Bezeichnung einer Köchin
oder einer Serviertochter, eines Kindermädchens oder einer
Gouvernante normalerweise nur das versteht, was
z/zLsr Berufsbezeichnungen besagen. Und was besagt
übrigens Ziff. 64 der I. V. unter der Rubrik „Pferde»
transporte" in Absatz 4? Wörtlich was folgt: „Im In»

teresse der Kostenersparnis sind als Pferdebegleiter nach

Möglichkeit Wehrmänner zu verwenden, z/n? ffzz'Z /^erz/r/z
zz/ffZzz^Vc?« ffcz-^zVc/z <! > und am Standort der zu be»

gleitenden Pferde oder in dessen Nähe wohnen." Für
grosse Pferdetransporte im Uebergang von einer Truppe
zur andern ist es aus naheliegenden Gründen freilich
nicht immer möglich, genügend Pferdebegleiter zu erhalten,
die am Standort {Uebergabeort) der Pferde oder in dessen

Nähe wohnen. Das aber ist in jedem Falle und in jeder
Einheit immer, und bei ra/z/zV/z^z?/* Organisation auch

leicht möglich, auch für diesen /ffzz/m'c?// zzzzz/ /ffzz/zz/i?//
Z//5e/'zZZZ5 Zff/z/i/Z^« Z)zV//5/ z/?A T/Vz/V<?^/f?////ff<7 zzzzz/

jP/z>rzz^//-zZff^o/-/^ genügend Leute zu finden, „die mit
Pferden umzugehen verstehen". Mit andern als mit pferde»
kundigen Pferdebegleitern ist der Sache nicht gedient,
wohl aber z>£/"/?zzffrg?«Z5z>0Z?e/z V«/zz/55ffö/7/zz//ez/z?ff für
Mannschaft und Pferde mit daraus sich ergebenden //zzz/z«
zzi?/7z>« Äo//5i?<7//c//zz?// unverantwortlicher» und strafbarer»
weise Vorschub geleistet. Auch ich verstehe und teile

nachträglich die Freude des im obenangeführten Beispiel
erwähnten Detachementsführers, dass trotz den „soviel
absolut ungeeigneten Leuten alles gut ging!" Das ist
für jeden Pferdekenner keine Selbstverständlichkeit, als

vielmehr ein gütiger Zufall. Denn man vergegenwärtige
sich nur einmal oberflächlich, was mit beinahe 200 Pferden

und z. T. ungeeigneten Pferdebegleitern vom Momente
der Uebernahme bis zur Abgabe der Pferde nach 2 Tagen
alles Mögliche — mit pferdekundigen Pferdebegleitern
sonst Unmögliche oder doch Unwahrscheinliche — passie»

ren könnte, d. h. schon beim Marsch zum Bahnhof, beim

Pferdeverlad und während des Bahntransportes, beim

Auslad und Marsch in die neue Unterkunft, bei der

Wartung und Pflege der Pferde vom Samstagabend bis

Montagmorgen, dem Zeitpunkt der Pferdeübergabe. Und,
um auch das nicht zu vergessen, wie ist es wohl bei

einem sachunkundigen Pferdebegleitdetachement mit der

Behandlung und der Rückgabe der kostspieligen Pferde»

ausrüstungsgegenstände bestellt? Auch das ist ein Punkt,
der unbedingt in den Interessenkreis eines Truppen»
rechnungsführers fallen muss.

Sapienti sat! So hat schon der alte Plautus einmal

gesagt und seither ist dieser Satz zu einem Schlagwort

geworden. Er heisst auf gut deutsch übersetzt: Für den

Verständigen bedarf es keiner weiteren Ausführungen
mehr — es ist genug! So verzichte ich denn auch, aus

obigen Ausführungen noch besondere Schlussfolgerungen
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zu ziehen und dieselben mit 1., 2. und 3. zu nummerieren
und zu formulieren und an alle jene zu adressieren, die

dienstlich mit Pferdebegleitung und Pferdetransporte zu
tun haben. Auch die Schlussfolgerungen aus diesen Aus®

führungen ergeben sich von selbst!

Dagegen benütze ich den Anlass dieser Publikation,
abschliessend zweckmässig' einen H«»

yj/r AT/75'7c7r/rc7/?.s/?orA?" (Verladealbum) anzu®

führen, über welche Punkte vielfach noch Unkenntnis und
Unklarheit herrscht, und womit weiten interessierten Leser®

kreisen ebenfalls gedient sein soll. Diesen Auszug ver®
danke ich Herrn Major Eisenbahnoffizier der
5. Division. Er lautet:

„l.Der Truppenkommandant hat frühzeitig einen Offizier auf die

Verladestation zu entsenden, der sich beim Stationsvorstand in®

formiert über: Zeit des Beginns und Beendigung des Verlads,-
Aufstellungsplatz für Truppen, Zugänge, Verlade»
stellen und Verladevorrichtungen, Beleuchtung,-
Zusammensetzung des Zuges.

Sodann ist zu vereinbaren, ob zuerst die Fuhrwerke oder die
Pferde zum Verlad gelangen, damit der Zug an der Rampe zweck»

dienlich aufgestellt werden kann und nachträgliche, zeitraubende
Manöver vermieden werden.

2. Die Truppen sollen vor Beginn der Verladezeiten auf den Sta»

tionen eintreffen.

4. Alle an einer Rampe stehenden Eisenbahnwagen sollen gleich»

zeitig verladen werden. Zu diesem Zwecke ist eine entsprechende
Anzahl von Verladegruppen zu bilden. Vor dem Verlad ist die

Truppe bereitzustellen.

5. Auch wenn verschiedene Stäbe und Einheiten in einem einzigen
Zuge an denselben Bestimmungsort verladen werden, muss das

Wagenmaterial voll ausgenützt werden. Eine Trennung zwischen
den Stäben und Einheiten in der Art, dass dabei einzelne Wagen
nur zum Teil mit Pferden und Fuhrwerken beladen werden, ist
unstatthaft.

6. Die Pferde sind normalerweise in der Längsrichtung der Wagen
zu stellen (Köpfe gegeneinander). Es sind pro Wagen durch»
schnittlich 7 Pferde zu verladen und zwar:
in die alten, schmäleren Wagen je 3 und 4 Pferde und
in die breiten Wagen je 4 und 4 Pferde oder

je 3 schwere und 4 leichte oder

je 3 und 3 längs und 1 Pferd in
die Mitte quergestellt.

In die K 2» und K 3®Wagen können im Bedarfsfalle 10 Pferde

quer verladen werden. Da die Bastsätte! der Saumpferde (Geb. I.)
die Unterbringung von 4 Pferden in einer Reihe verhindern, ist

zu entscheiden, ob der Verlad zu je 3 und 3 in Längsrichtung
mit 1 Pferd quergestellt, oder ob Abbasten der 4 Pferde zu er»

folgen habe. Die Lasten der Basttiere und eventuell auch die Bast-
sättel sind in die Wagenmitte oder unter den auf den offenen

Güterwagen verladenen Fuhrwerken unterzubringen. — Für jeden

Wagen sind 2 Pferdebegleiter zu stellen.

7. Die Seitenwände der M»Wagen müssen, soweit sie beweglich sind,

zw der Fahrt an die Rampe heruntergeklappt werden. Können
sie nach dem Verlad ausnahmsweise nicht mehr hinaufgeklappt
werden, so sind sie in der Tieflage festzubinden. Es ist strenge
verboten, mit den Fuhrwerken über heruntergeklappte Seiten®

wände zu fahren, oder ausgehobene Seitenwände und Rungen
als Verladebretter zu verwenden.

8. An den verladenen Militärfuhrwerken sind die Bremsen anzu»
ziehen und die Räder zu unterkeilen,

9. Für den Mannschaftsverlad sind die Truppen entsprechend den

vorhandenen Wagen und deren Fassungsvermögen in Abteilungen
zu gliedern. Für jeden Wagen ist ein Offizier oder Unteroffizier
als Wagenchef zu bezeichnen. Das Einsteigen erfolgt auf Signal
„Achtung vorrücken".

11. Auf elektrisch betriebenen Linien ist lebensgefährlich und deshalb

verboten:
Die Annäherung an Isolatoren und Fahrleitungen, die unter Hoch»

Spannung stehen, sowie an ausgeschaltete aber nicht geerdete Fahr»
leitungen und die Berührung solcher Anlageteile mit dem Körper
oder mit Gegenständen,-
Die Annäherung an herabhängende oder auf den Boden gefallene
Drähte und deren Berührung mit dem Körper oder mit Gegen»
ständen,-
Das Besteigen von gedeckten Wagen oder auf offene Wagen ver»
ladenen Fuhrwerken auf Geleisen, deren Fahrleitung nicht aus»

geschaltet oder geerdet ist.
Diese Verhaltungsmassregeln sind den am Ein» und Auslad be»

teiligten Mannschaften von Fall zu Fall bekanntzugeben.

12. Die Ausladeverhältnisse und die Abmarschwege der Bestimmungs»
Station sind zu erkunden. Wenn Perron oder Geleiseanlage frei

ist, lässt der Transportführer das Signal „Achtung Rückzug" bla»

sen, worauf die Mannschaft aussteigt. Alsdann ist schnellstens

Entladen und Räumen der Rampen und des Bahnhofes geboten.

Allgemeine Regel für die Reihenfolge der Verlades der Fuhrwerke:
1. Grosse Fuhrwerke, 2. Kleine Fuhrwerke (Geb. Fourgons),
3. Karren, Fahrräder und verschiedenes Material."

In diesem Auszug sind die Bestimmungen über Mass®

nahmen gegen Fliegerangriffe weggelassen worden.

Mitteilungen.

Turnprüfung bei der Rekrutierung.

Das Eidg. statistische Amt hat die Resultate der an
annähernd 40.000 Stellungspflichtigen vorgenommenen
Turnprüfung, welche Auskunft gibt über die physische
Leistungsfähigkeit der ins Wehralter tretenden Schweizer®

jugend, in interessanten, weitgehend detaillierten Tabellen
zusammengestellt. Die in ihrer Art wohl einzige Arbeit
dürfte für alle, die an der körperlichen Ertüchtigung un=
serer Jugend oder am Turnen und Sport irgendwie An®
teil nehmen, von grösstem Interesse sein. Das mimeo®
graphierte, ca. 100 Seiten umfassende Heft kostet etwas
über Fr. 2.— und kann beim Eidg. Statist. Amt, Hallwyl®
Strasse 15, Bern, bestellt werden. — Wir kommen auf
die Veröffentlichung noch zurück.

Neue Landeskarten.

Die Tagesblätter veröffentlichen den Entwurf eines
den eidg. Räten vom Bundesrat unterbreiteten Gesetzes
über die Erstellung neuer Landeskarten.

Der Bundesrat rechnet mit folgenden Z^/7/7Äsa5/7/7/Wz

für die Herausgabe der neuen Karten: für die Landes®
karte 1:50000 von 1935 bis 1951,- für die Landeskarte
1:100000 von 1942 bis 1956,- für die Landeskarte
1:25000 von 1937 bis 1976. Die Karte 1:50000 wird
die gleiche Blatteinteilung erhalten wie die Siegfriedkarte
1:50000. Die Anzahl der Blätter ist 291.

Die gesamten Äas/£/z werden sich für die Karte
1:50000, inbegriffen die Kartenvergrösserungen für be®

sondere Zwecke (Artilleriekarten) und die Nachführungen
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